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gültig fertigzus tellen. Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Mann 
David. Er hat immer an mich und mein Vorhaben geglaubt, mich in allen Phasen 
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Einleitung

„Der OGH hat, wie seine ersten Entscheidungen erkennen lassen, das Wesen des nazisti-
schen Unrechtssystems in seiner Tiefe und seiner Vielgestaltigkeit erfaßt und hieraus im 
wesentlichen die richtigen Folgerungen gezogen. Deshalb besteht begründeter Anlaß zu 
der Annahme, daß unter seiner Leitung die künftige Rspr. der deutschen Gerichte mehr 
als bisher zu einer gerechten Sühne für die im ‚Dritten Reich‘ begangenen Untaten füh-
ren werde.“1

A. Thema und Fragestellung

Das vorgenannte Zitat des OGH-Richters Werner lässt erahnen, weshalb der 
in der Forschung lange Zeit unbeachtete OGH heute zu Recht als vielverspre-
chender Forschungsgegenstand der Juristischen Zeitgeschichte gilt.2 Errichtet 
im Frühjahr 1948, war der OGH mit Sitz in Köln nach der Schließung des RG 
im April 1945 bis zur Gründung des BGH zum 1. Oktober 1950 das oberste 
Revisionsgericht in Zivil- und Strafsachen auf dem Gebiet der britischen Zone. 
Wie im Einzelnen aufzuzeigen sein wird, sollte sich die Urteilspraxis des OGH 
zur Aufarbeitung3 von NS-Unrecht grundlegend von der übrigen Nachkriegs-
rechtsprechung unterscheiden. Denn wie es das Eingangszitat andeutet, setzte 
es sich der OGH zum Ziel, die Verbrechen des NS-Staates in aller Deutlichkeit 
aufzuzeigen und konsequent zu verfolgen.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen die dogmatischen Grundsätze des 
OGH zur Aufarbeitung von NS-Unrecht herausgearbeitet und deren Bedeutung 
für die Fortentwicklung der Strafrechtsdogmatik aufgezeigt werden. Untersucht 
werden dabei nicht nur die Urteile des OGH zu einzelnen NS-Verbrechenskom-
plexen, sondern auch die teils unveröffentlichten Entscheidungen der Instanz-
gerichte und des BGH. Diese Vorgehensweise ermöglicht einen Einblick in den 
unterschiedlichen Umgang der Rechtsprechung. Im Fokus der Betrachtung steht 
die rechtliche Würdigung der Verteidigungslinien, die in den einzelnen NS-Pro-

1 W. Werner, NJW 1949, 170 (174).
2 Vgl. Form/ Pöpken/ Wogersien, in: Justizministerium des Landes NRW (Hrsg.), Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit, S. 1.
3 Unter dem Terminus der Aufarbeitung wird vorliegend eine gerichtliche Aufklärung und 

strafrechtliche Würdigung der NS-Verbrechen verstanden, vgl. hierzu I. Keller, Die strafrecht-
liche Aufarbeitung von DDR‑Justizunrecht, S. 32 ff.
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zessen eine tragende Rolle gespielt haben. Dabei soll aufgezeigt werden, dass 
von Seiten der Lehre und der übrigen westdeutschen Justiz auf restriktive Aus-
legungsgrundsätze und dogmatische Rechtsfiguren zurückgegriffen wurde, die 
einer umfassenden Ahndung der NS-Verbrechen im Weg standen. Neben dem 
Aufzeigen der Unterschiede in der Rechtsprechung wird zu klären sein, inwie-
weit die Rechtsauslegung des OGH die Möglichkeiten zu einer „gerechteren 
Sühne“ der NS-Verbrechen geboten hat. Ein Schwerpunkt der Darstellung liegt 
hierbei auf der Rechtsprechung des OGH zu dem vielkritisierten Kontrollrats-
gesetz Nr. 10 (KRG 10). Ferner stellt sich die Frage, wie sich die aufgestellten 
Grundsätze innerhalb der westdeutschen Justiz durchsetzen konnten.

Die Abhandlung erhebt hierbei nicht den Anspruch, die gesamte Rechtspre-
chung des OGH zur Strafverfolgung von NS-Unrecht zu analysieren.4 Sie kon-
zentriert sich vielmehr auf die vier NS-Verbrechenskomplexe NS-„Euthanasie“, 
Justizverbrechen, Denunziationen und „Reichspogromnacht“. Nicht eingegan-
gen wird auf die weiteren vor dem OGH verhandelten Tatkomplexe der Ver-
brechen nach der Machtergreifung, wie Ausschreitungen, Misshandlungen, An-
prangerungen oder Tötungen politischer Gegner, sowie den im Amt begangenen 
NS-Verbrechen. Außer Betracht bleiben schließlich die Verfahren zu Endphase-
verbrechen, Verbrechen gegen Juden durch Anprangerung und Misshandlung 
sowie sonstige NS-Verbrechen wie etwa Verschleppungen von sog. „Zigeunern“ 
nach Auschwitz. Die vorgenommene Beschränkung auf die ausgewählten Tat-
komplexe ergibt sich aus folgenden Gründen: Wie im Einzelnen darzustellen 
sein wird, vollzog sich insbesondere bei der juristischen Aufarbeitung der NS-
„Euthanasie“ und der Justizverbrechen ein grundlegender Wandel. Von der Lehre 
und der Rechtsprechung wurden dabei dogmatische Rechtsfiguren und Kon-
struktionen entwickelt, wie etwa der übergesetzliche entschuldigende Notstand 
oder die „Vorsatzschwelle“ bei der Auslegung des Rechtsbeugungstatbestands, 
die die Rechtsentwicklung wesentlich prägen sollten. Gerade bei diesen Tat-
komplexen bietet es sich daher an, die vom OGH aufgestellten dogmatischen 
Grundsätze herauszuarbeiten und der Position der übrigen Nachkriegsrecht-
sprechung gegenüberzustellen. Herausgriffen wurden zudem die Verbrechens-
komplexe der Denunziationen und der „Reichspogromnacht“, nachdem diese 
mit rund 38 % bzw. 20 % den größten Anteil der vor dem OGH verhandelten 
Fälle zum KRG 10 bildeten und somit einen repräsentativen Blick auf die Recht-
sprechung zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermöglichen.5 

Von der Bedeutung nicht zu unterschätzen, gleichwohl aber nicht Gegen-
stand der vorliegenden Arbeit, ist die Bedeutung der Judikatur des OGH für die 
Fortentwicklung des Völkerstrafrechts. Darüber hinaus können im Rahmen der 

4 Vgl. hierzu die Verfahrensstatistik der vor dem OGH verhandelten NS-Verbrechen auf 
S. 47 ff. m.w.N. 

5 Vgl. die Verfahrensstatistik auf S. 47.
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strafrechtsdogmatisch ausgerichteten Analyse zivilrechtliche, politische oder 
historische Aspekte, die im Zusammenhang mit der Ahndung von NS-Unrecht 
stehen, allenfalls am Rande berücksichtigt werden.

B. Forschungsstand

I. Quellenlage

Als Grundlage für die Urteilsanalysen diente in erster Linie die drei Bände um-
fassende amtliche Entscheidungssammlung des OGH in Strafsachen (OGHSt). 
Die Mehrzahl der den Prozessserien zugrundeliegenden Entscheidungen des 
OGH, der Landgerichte und des BGH ist zudem dokumentiert in der von Chris-
tiaan F. Rüter und Dick de Mildt herausgegebenen Urteilssammlung „Justiz und 
NS-Verbrechen“6 sowie der von de Mildt veröffentlichten Edition zur „Eutha-
nasie“-Rechtsprechung ost- und westdeutscher Gerichte7. Darüber hinaus ließ 
sich auf Urteilsauszüge in zeitgenössischen Fachzeitschriften zurückgreifen. 
Als hilfreich erwies sich zudem die im Jahr 2010 von Werner Schubert heraus-
gegebene Edition des Nachschlagewerks der Straf- und Zivilsachen des OGH.8 
Um einen Blick auf den vollständigen Instanzenzug in den Prozessserien zu er-
möglichen, wurden darüber hinaus bislang unveröffentlichte Urteile und Be-
schlüsse gesichtet.9 Die Primärquellen zum OGH einschließlich sämtlicher Re-
visionsentscheidungen mit Bezug zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
sowie zahlreicher instanzgerichtlicher Entscheidungen befinden sich im Bun-
desarchiv Koblenz. Die dort nicht befindlichen Abschriften landgerichtlicher 
Urteile konnten in Beständen der Landesarchive Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen eingesehen werden.

II. Stand des Schrifttums und Forschungsdesiderat

Vorhanden sind bislang Arbeiten, die sich mit einzelnen Aspekten der Gründung 
und Rechtsprechung des OGH auseinandersetzen. So gibt es Veröffentlichun-
gen, die sich mit der Justizpolitik in der britischen Zone befassen und hierbei 
Bezug zur Errichtung des OGH nehmen.10 Die Forschungslücke im Hinblick 

6 Rüter/de Mildt (Hrsg.), Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile 
wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945–2012, 49 Bde.

7 de Mildt (Hrsg.), Tatkomplex: NS-Euthanasie. Die ost- und westdeutschen Strafurteile 
seit 1945, 2 Bde.

8 Schubert (Hrsg.), Oberster Gerichtshof für die Britische Zone (1948–1950).
9 Vgl. detailliert hierzu die Verfahrensübersicht und das Quellenverzeichnis im Anhang 

auf S. 346 ff. und 357.
10 Wenzlau, Der Wiederaufbau der Justiz in Nordwestdeutschland 1945 bis 1949; Stolleis, 

Das Parlament 1987, 8.
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auf die Einordnung der Zivilrechtsjudikatur des OGH konnte jüngst durch die 
Dissertation „‚Im Namen des Rechts‘ – Der Oberste Gerichtshof für die Briti-
sche Zone als Höchstgericht in Zivilsachen zwischen Tradition und Neuord-
nung“ von Martin Grieß aus dem Jahr 2015 geschlossen werden.11 Eine Aus-
wertung der Rechtsprechung zu Zivilsachen war zuvor lediglich durch einen 
im Jahr 1981 erschienenen Zeitschriftenbeitrag von Reinhard Zimmermann er-
folgt.12 Grieß beschäftigt sich in seiner 420-seitigen Abhandlung mit der Frage 
nach Kontinuitäten und Zäsuren zwischen der Zivilrechtsprechung des OGH 
und der Judikatur des RG und des BGH.13 Unter Heranziehung umfangreichen 
Archivmaterials widmet er sich nicht nur der Rechtsprechungsanalyse, sondern 
auch den institutionellen und tatsächlichen Rahmenbedingungen für die Tä-
tigkeit des Gerichts sowie dessen personeller Besetzung. Hierbei ermöglicht 
Grieß erstmals einen Blick auf das Arbeitsumfeld und Charakteristika der Zi-
vilrichter des OGH. Abschließend resümiert Grieß, dass der OGH nicht nur als 
„Bindeglied“ zwischen dem RG und dem BGH zu würdigen ist, sondern auch 
„als Höchstgericht, das unter schwierigen Rahmenbedingungen die Fahne der 
Rechtsstaatlichkeit wieder aufzurichten half“.14 Trotz seines kurzen Bestehens 
konstatiert Grieß, dass der OGH in organisatorischer und judikativer Hinsicht 
durchaus ein „eigenes Profil“ begründen konnte und sich dessen Urteilspra-
xis sowohl im Straf- als auch im Zivilrecht als eine „Episode ‚Im Namen des 
Rechts‘“ bezeichnen lässt.15

Hinsichtlich der Rechtsprechung in Strafsachen wurden zwar deutlich mehr 
Beiträge veröffentlicht, doch konzentrieren sich diese auf einzelne Teilaspekte. 
Vorhanden sind zunächst zeitgenössische Zeitschriftenbeiträge, die sich vorwie-
gend auf die Anwendung des KRG 1016 beziehen. Eine umfassende Darstellung 
der Urteilspraxis findet sich bislang in der 130‑seitigen juristischen Disserta-
tion von Karl-Alfred Storz aus dem Jahr 1969.17 Den Schwerpunkt seiner Ar-
beit legt Storz dabei auf dogmatische, für die Rechtsentwicklung bedeutsame 
Ansätze aus dem Bereich des Straf- und Strafprozessrechts. Die alleinige Be-

11 Griess, „Im Namen des Rechts“.
12 R. Zimmermann, ZNR 1981, 158 ff. Zum bisherigen Forschungsstand in Zivilsachen 

vgl. im Übrigen Griess, „Im Namen des Rechts“, S. 8 ff.
13 Vgl. Griess, „Im Namen des Rechts“, S. 2 f.
14 Griess, „Im Namen des Rechts“, S. 389.
15 Griess, „Im Namen des Rechts“, S. 387 ff., 390.
16 Beispielhaft zu nennen sind die Beiträge von Geier, SJZ 1950, 657 ff.; Klefisch, MDR 

1949, 324 ff.; Jagusch, MDR 1949, 83 ff.; ders., SJZ 1949, 620 ff.; ders., SJZ 1949, 324 ff.; 
Lange, SJZ 1948, 655 ff.; ders., JR 1950, 615 ff.; W. Werner, NJW 1949, 170 ff.; ders., JR 1950, 
561 ff. Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen waren zudem die vom OGH aufgestellten 
Grundsätze im Rahmen der Aufarbeitung der NS-„Euthanasie“, vgl. etwa die Urteilsanmer-
kungen von Hartung, NJW 1950, 151 f.; Eb. Schmidt, SJZ 1949, 559 ff.; Welzel, MDR 1949, 
373 ff. Im Übrigen sei verwiesen auf die Literaturnachweise im zweiten und dritten Kapitel.

17 Storz, Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes für die Britische Zone in Straf-
sachen.
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urteilungsgrundlage dieser Abhandlung bildeten allerdings veröffentlichte Ur-
teile. Darüber hinaus lässt das Werk zeitgeschichtliche Aspekte, wie die Recht-
sprechung zum KRG 10, weitgehend außer Betracht. Beachtung wird der Rolle 
des OGH bei der juristischen Aufarbeitung von NS-Unrecht erst in neueren Pu-
blikationen geschenkt: Als grundlegende Veröffentlichungen aus rechtswissen-
schaftlicher Sicht sind die Beiträge von Gerhard Pauli aus dem Jahr 199618 
und von Hinrich Rüping19 aus den Jahren 1999/2000 anzusehen. Vorhanden 
ist zudem ein Tagungsband aus dem Jahr 2012 über die Judikatur des OGH zu 
den Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit juristischen und geschichtswis-
senschaftlichen Beiträgen, u.a. von Michael S. Bryant, Wolfgang Form, Hen-
ning Radtke und Gerhard Pauli.20 Darüber hinaus enthält der Band einen Index 
der Richter, einen Verfahrensindex der Strafsenate über sämtliche Entscheidun-
gen des OGH mit Bezug zum KRG 10 sowie Kurzbiographien über die Richter 
und Staatsanwälte.21 Daneben finden sich in rechtswissenschaftlichen Arbeiten 
Rechtsprechungsanalysen zu einzelnen NS-Verbrechenskomplexen.22 Gewür-
digt wird in neuerer Zeit zudem die Rolle des OGH bei der Fortentwicklung des 
Völkerstrafrechts.23 Schließlich nehmen eine Reihe von historischen Publika-
tionen Bezug auf die Rechtsprechung des OGH bei der Ahndung von NS-Un-
recht.24

18 Pauli, in: Justizministerium des Landes NRW (Hrsg.), 50 Jahre Justiz in Nordrhein-
Westfalen, S. 95 ff.

19 Rüping, JJZG 1 (1999/2000), 88 ff.; ders., NStZ 2000, 355 ff.
20 Vgl. Justizministerium des Landes NRW (Hrsg.), Verbrechen gegen die Menschlich-

keit – Der Oberste Gerichtshof der Britischen Zone, u.a. mit den Beiträgen von Form, in: ebd., 
S. 8 ff.; Pauli, in: ebd., S. 64 ff.; Bryant, in: ebd., S. 114 ff.; Radtke, in: ebd., S. 124 ff.

21 Form, in: Justizministerium des Landes NRW (Hrsg.), Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, S. 194 ff.; ders., in: ebd., S. 247 ff.; Irmen/ Pöpken, in: ebd., S. 180.

22 Zu nennen sind etwa die Ausführungen zum Tatkomplex der NS-„Euthanasie“ in der 
Dissertation von Burkhardt, Das NS-Euthanasie-Unrecht vor den Schranken der Justiz, insbes. 
S. 481 ff., 564 ff.; vgl. auch Tausch, NJW 2017, 3099 f. Erwähnung finden die Grundsätze zur 
Aufarbeitung von NS-Justizunrecht beispielsweise bei Freund, Rechtsbeugung durch Verlet-
zung übergesetzlichen Rechts, S. 120 ff.; v. der Ohe, Das Gesellschaftsbild des Bundesgerichts-
hofs, S. 42 ff. Eine Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung zum KRG 10 unter besonderer 
Berücksichtigung der Grundsätze zur Ahndung der Denunziationsverbrechen findet sich bei 
Meyer-Seitz, Die Verfolgung von NS‑Straftaten in der Sowjetischen Besatzungszone, S. 124 ff.

23 Vgl. Ambos, Der allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, S. 163 ff.; Werle/ Jeßberger, Völ-
kerstrafrecht, Rn. 39; Kreß, JZ 2016, 948 ff.

24 Erwähnung findet der OGH etwa in den Monographien von Raim, Justiz zwischen Dik-
tatur und Demokratie, insbes. S. 119 ff.; Bahlmann, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
S. 297 ff. Eine erste umfassende Darstellung der aufgestellten Grundsätze zum KRG 10 lieferte 
der Zeitschriftenbeitrag von Broszat, VfZ 29 (1981), 477 (482 ff.). Die Judikatur des OGH wird 
zudem u.a. in folgenden Beiträgen untersucht: Boberach, Geschichte im Westen 1997, 7 ff.; 
Homann, RuP 2001, 210 ff.; dies., Herausforderungen an den Rechtsstaat durch Justizunrecht, 
insbes. S. 24 ff.; dies., in: Begalke/ Fröhlich/ Glienke (Hrsg.), Der halbierte Rechtsstaat, S. 43 ff. 
Darüber hinaus ist die Urteilspraxis des OGH zum KRG 10 Untersuchungsgegenstand einer 
im Erscheinen befindlichen geschichtswissenschaftlichen Dissertation von Pöpken, Vergan-
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Wie der Blick auf den Forschungsstand verdeutlicht, widmen sich gerade in 
jüngerer Zeit einige Monographien und Beiträge der Institution und der Recht-
sprechung des OGH. Wie aufgezeigt worden ist, beleuchten sämtliche Arbeiten 
aber nur einzelne Teilaspekte der hier zugrundeliegenden Fragestellung. Eine 
umfassende rechtswissenschaftliche Darstellung zu den vom OGH aufgestell-
ten strafrechtsdogmatischen Grundsätzen zur Ahndung von NS-Unrecht und 
deren Fortentwicklung fehlt dagegen bislang. Die vorliegende Arbeit will diese 
Forschungslücke schließen.

C. Vorgehensweise und Gang der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit setzt sich in drei Kapiteln mit der Rechtsprechung des 
OGH zu NS-Verbrechen auseinander. Nach einem Überblick über die Geschich-
te des OGH im ersten Kapitel, wird im zweiten Kapitel auf die Anwendung des 
KRG 10 in der Rechtsprechung des OGH eingegangen. Einem Blick auf die 
Ausgangslage vor der Gründung des OGH (Kapitel 2, A.) und die gesetzliche 
Regelung des Tatbestands des Verbrechens gegen die Menschlichkeit (Kapitel 
2, B.) folgt eine Darstellung von Problemschwerpunkten, die für die gesamte 
Rechtsprechung des OGH zu NS-Verbrechen relevant waren. Neben der Dis-
kussion um die Verletzung des Rechtssatzes „nullum crimen, nulla poena sine 
lege“ (Kapitel 2, C.) und den vom OGH aufgestellten Grundsätzen zur Aus-
legung des Verbrechens gegen die Menschlichkeit (Kapitel 2, D.), wird auf das 
stark umstrittene Konkurrenzverhältnis zwischen dem KRG 10 und den Tat-
beständen des StGB einzugehen sein (Kapitel 2, E.). Den Schwerpunkt der Ab-
handlung bildet das dritte Kapitel, in dem anhand der vier Verbrechenskom-
plexe der NS-„Euthanasie“ (Kapitel 3, A.), Justizverbrechen (Kapitel 3, B.), 
Denunziationen (Kapitel 3, C.) und „Reichspogromnacht“ (Kapitel 3, D.) die 
Rechtsprechung des OGH zu NS-Verbrechen dargestellt wird. Der Aufbau der 
Bearbeitung der einzelnen Tatkomplexe folgt stets dem gleichen Prinzip: Zu-
nächst wird jeweils anhand eines Überblicks über das Ausmaß der begangenen 
NS-Verbrechen und die Bilanz der Strafverfolgung durch die westdeutschen 
Gerichte eine Einführung in die Thematik gegeben. Die sich anschließende 
dogmatische Untersuchung der Judikatur des OGH erfolgt beispielhaft anhand 
von ein bis zwei Prozessserien, wobei jeweils der gesamte Verfahrensgang ein-
schließlich sämtlicher instanz- und revisionsgerichtlicher Entscheidungen 
chronologisch dargestellt wird. Schwerpunktmäßig gilt es hierbei, die Recht-
sprechung zu den wesentlichen Problemschwerpunkten der NS-Verfahren, wie 
etwa die rechtliche Würdigung typischer Verteidigungslinien, materiell-recht-

genheitspolitik durch Strafrecht: Der Oberste Gerichtshof der Britischen Zone und die Ahn-
dung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Baden-Baden 2020 (im Erscheinen).
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lich zu analysieren. Eingegangen wird in diesem Zusammenhang zudem auf 
die Rezeption der Grundsätze des OGH in der zeitgenössischen Literatur. Die 
gewählte Vorgehensweise ermöglicht eine Gegenüberstellung zwischen der Po-
sition des OGH und der übrigen westdeutschen Rechtsprechung. Gleichzeitig 
lassen sich anhand der Prozessserien, die sich ab der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit bis in die 1950er Jahre erstreckten, neben der Rezeption der Grundsätze 
des OGH auch grundlegende Änderungen bei der juristischen Würdigung der 
NS-Verbrechen veranschaulichen.

Während sich die Rechtsprechung des OGH zur NS-„Euthanasie“ auf zwei 
Prozesse beschränkt, wurden bei den übrigen Verbrechenskomplexen Verfahren 
ausgesucht, anhand derer sich das Wechselspiel zwischen dem OGH und den 
Instanzgerichten eindrucksvoll veranschaulichen lässt. So wählten die Schwur-
gerichte oftmals einen anderen Weg, der eine Ahndung der NS-Verbrechen er-
schwerte oder gar unmöglich machte. Fast ausschließlich handelt es sich bei 
den Beispielprozessen zudem um solche, die nach der erneuten Hauptverhand-
lung infolge der Zurückverweisung durch das Revisionsurteil des OGH in wei-
teren Verfahren verhandelt wurden. Teilweise entschied dabei auch der BGH in 
derselben Sache, was einen direkten Vergleich zwischen dem OGH und seinem 
Nachfolgegericht ermöglicht.

Der Darstellung der einzelnen Prozessserien schließt sich ein Überblick über 
die übrige Rechtsprechung des OGH25 und die weitere Strafverfolgung in der 
Bundesrepublik an, wobei in den Abschnitten zu den Justizverbrechen und De-
nunziationen zudem ein Seitenblick auf die Grundsätze des BGH zur Straf-
verfolgung des DDR-Systemunrechts geworfen wird. In einer kritischen Wür-
digung gilt es am Ende eines jeden Verbrechenskomplexes zu klären, welche 
Bedeutung der Judikatur des OGH insgesamt zukommt und inwieweit diese zur 
Fortentwicklung der Strafrechtsdogmatik beitragen konnte. Zuletzt werden in 
einer Schlussbetrachtung die wesentlichen Ergebnisse der Abhandlung zusam-
mengefasst und eine abschließenden Würdigung vorgenommen.

Zur Vorgehensweise sei folgendes angemerkt: Soweit auf unveröffentlichte 
Entscheidungen zurückgegriffen wurde, werden diese nach Bezeichnung des 
Gerichts, Datum der Entscheidung, Aktenzeichen, Archivfundstelle und ge-
nauer Seitenbezeichnung zitiert. Bei den Urteilen, die aus den Bänden der von 
Rüter und de Mildt herausgegebenen Urteilssammlung „Justiz und NS-Ver-
brechen“ und der von de Mildt veröffentlichten Urteilssammlung zur NS‑
„Euthanasie“-Rechtsprechung herangezogen wurden, wird neben der Angabe 
des Gerichts und des Entscheidungsdatums noch der Band der jeweiligen Ur-
teilssammlung, die laufende Nummer des Verfahrens und die genaue Seiten-
bezeichnung aufgeführt. Hinsichtlich der Zitierweise von Normen gilt, dass der 

25 Eine Ausnahme bildet der Verbrechenskomplex der NS-„Euthanasie“, da dem OGH 
zwei Verfahren zur Entscheidung vorlagen.
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rechtlichen Beurteilung grundsätzlich jeweils der Gesetzestext in der zum Ur-
teilszeitpunkt geltenden Fassung ohne den Zusatz a.F. zugrundgelegt wird.26 
Sofern zwischenzeitlich außer Kraft getretene oder geänderte Normen zitiert 
werden, wird bei erstmaliger Nennung auf die Fundstelle im RGBl. bzw. BGBl. 
verwiesen. Die in den Prozessakten geschwärzten oder abgekürzten Namen der 
Angeklagten werden – sofern sie bereits Gegenstand von Veröffentlichungen 
waren – vollständig wiedergegeben.27

26 Obwohl das „Reichsstrafgesetzbuch“ offiziell erst 1953 in „Strafgesetzbuch“ umbe-
nannt wurde, werden Normen – wie in der vom OGH gewählten Form – nach dem StGB zi-
tiert, vgl. zur Änderung im Jahr 1953 Art. 10 des 3. StrÄndG vom 6. August 1953, in: BGBl. 
1953 I, 735 (750).

27 Nicht genannt werden daher u.a. die Namen der Angeklagten in den Prozessserien zu 
den Denunziationen, vgl. dazu S. 246 ff.



Kapitel 1

Überblick über die Geschichte des OGH

A. Rahmenbedingungen

I. Die Errichtung der Besatzungsherrschaft und 
der „Stillstand der Rechtspflege“

Knapp einen Monat nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehr-
macht am 8./9. Mai 1945 übernahmen die Oberbefehlshaber der vier Hauptsie-
germächte USA, Großbritannien, Sowjetunion und Frankreich mit der Berliner 
Deklaration vom 5. Juni 19451 die oberste Regierungsgewalt („supreme autho-
rity“) in Deutschland.2 Zuständig „in allen Deutschland als Ganzes betreffen-
den Angelegenheiten“ war künftig der Alliierte Kontrollrat, der sich aus den 
vier Oberbefehlshabern zusammensetzte.3 Im gleichen Zuge wurde Deutsch-
land in vier Besatzungszonen aufgeteilt, deren oberste Regierungsgewalt die 
Oberbefehlshaber der jeweiligen Militärregierung inne hatten.4 Als zentrale Be-
satzungsziele einigten sich die Vertreter der drei wichtigsten Alliierten USA, 
Großbritannien und Sowjetunion im Potsdamer Abkommen, dem Protokoll der 
Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis 2. August 1945, auf die Entmilitarisie-
rung, Entnazifizierung, Demokratisierung und Dezentralisierung Deutschlands.5 

1 Erklärung in Anbetracht der Niederlage Deutschlands und der Übernahme der obersten 
Regierungsgewalt hinsichtlich Deutschlands durch die Regierungen des Vereinigten König-
reichs, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Union der Sozialistischen Sowjet-Repu-
bliken und durch die Provisorische Regierung der Französischen Republik vom 5. Juni 1945, 
in: Abl. des Kontrollrats in Deutschland, Ergänzungsblatt Nr. 1, 1946, 7 ff.

2 Benz/ Scholz, Deutschland unter alliierter Besatzung 1945–1949, S. 55; Görtemaker/ Saf-
ferling, Die Akte Rosenburg, S. 32.

3 Feststellung über das Kontrollverfahren in Deutschland vom 5. Juni 1945, in: Abl. des 
Kontrollrats in Deutschland, Ergänzungsblatt Nr. 1, 1946, 10; deklaratorisch bekannt gegeben 
wurde die Arbeitsaufnahme durch die Proklamation Nr. 1 vom 30. August 1945, in: Abl. des 
Kontrollrats in Deutschland Nr. 1, 29. Oktober 1945, 4 f.; Burkhardt, Das NS-Euthanasie-Un-
recht vor den Schranken der Justiz, S. 175 f.; Hassel, Kriegsverbrechen vor Gericht, S. 90.

4 Feststellung über die Besatzungszonen in Deutschland vom 5. Juni 1945, in: Abl. des 
Kontrollrats in Deutschland, Ergänzungsblatt Nr. 1, 1946, 11; Benz/ Scholz, Deutschland unter 
alliierter Besatzung 1945–1949, S. 57. Die britische Zone erstreckte sich auf den Nordwesten 
Deutschlands und umfasste das Gebiet der späteren Bundesländer Schleswig-Holstein, Nie-
dersachsen, NRW und Hamburg – Bremen hingegen war Enklave der amerikanischen Besat-
zungszone.

5 Vgl. Mitteilung über die Dreimächtekonferenz, in: Abl. des Kontrollrats in Deutschland, 
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Zur Vernichtung des „deutschen Militarismus und Nazismus“ sollten die Kriegs-
verbrecher bestraft, die Rüstungsindustrie abgebaut und die NSDAP, ihre Glie-
derungen sowie die NS‑Gesetze abgeschafft werden.6 Bereits zuvor hatte Art. I 
Nr. 1 des Gesetzes Nr. 1 der Militärregierung für Deutschland, Kontrollgebiet des 
Obersten Befehlshabers der alliierten Streitkräfte7, zahlreiche NS-Grundgesetze, 
darunter das „Heimtückegesetz“ von 19348 und die „Nürnberger Gesetze“ von 
19359, beseitigt.10 Dem schloss sich Art. I Nr. 1 des Kontrollratsgesetzes Nr. 1 
(KRG 1) vom 20. September 194511 an, das weitere diskriminierende und poli-
tische Gesetze, wie das „Ermächtigungsgesetz“ von 193312, außer Kraft setzte. 
Insgesamt 40 Straftatbestände aus dem RStGB, darunter das gesamte Staats-
schutzrecht (§§ 80–94 RStGB), verloren durch Art. I Kontrollratsgesetz Nr. 11 
(KRG 11) vom 30. Januar 194613 ihre Gültigkeit.14 Beseitigt wurden nach Art. II 
Nr. 1 KRG 11 zudem NS-Terrorgesetze wie die „KSSVO“15, die „Rundfunkver-
ordnung“16, die sog. „Volksschädlingsverordnung“17 oder die „Polenstrafrechts-

Ergänzungsblatt Nr. 1, 1946, 13 ff.; Benz/ Scholz, Deutschland unter alliierter Besatzung 1945–
1949, S. 51; Morsey, Die Bundesrepublik Deutschland, S. 3.

6 Vgl. Mitteilung über die Dreimächtekonferenz, in: Abl. des Kontrollrats in Deutschland, 
Ergänzungsblatt Nr. 1, 1946, 14 f.; Görtemaker/ Safferling, Die Akte Rosenburg, S. 33.

7 Das Gesetz ist abgedruckt in: Brandl (Hrsg.), Das Recht der Besatzungsmacht, S. 71 ff. 
Der Geltungsbereich der Vorschriften der alliierten Streitkräfte in Nordwesteuropa (SHAEF) 
unter Oberbefehlshaber General Dwight D. Eisenhower erstreckte sich auf das Gebiet der spä-
teren westlichen Besatzungszonen; in Kraft traten die nicht datierten Gesetze des SHAEF mit 
dem Einmarsch in Deutschland am 18. September 1944 bzw. am Tag der Besetzung in dem je-
weiligen Gebiet, vgl. Brandl (Hrsg.), Das Recht der Besatzungsmacht, S. 5 ff.; Etzel, Die Auf-
hebung von nationalsozialistischen Gesetzen durch den Alliierten Kontrollrat (1945–1948), 
S. 6 Fn. 6. Die Vorschriften des SHAEF sind im Folgenden mit dem Zusatz „Militärregierung 
für Deutschland“ versehen.

8 „Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Partei-
uniformen“ („Heimtückegesetz“) vom 20. September 1934, RGBl. 1934 I, 1269.

9 „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ („Blutschutzgesetz“) 
und „Reichsbürgergesetz“ vom 15. September 1935, RGBl. 1935 I, 1146.

10 Eingehend zur „Entnazifizierung“ des Strafrechts Etzel, Die Aufhebung von nationalso-
zialistischen Gesetzen durch den Alliierten Kontrollrat (1945–1948), S. 80 ff.; Laage, Gesetz-
liches Unrecht, S. 29 ff.; Schroeder, in: Löhnig (Hrsg.), Zwischenzeit, S. 201 (206 ff.); Vogel, 
Einflüsse des Nationalsozialismus auf das Strafrecht, S. 22 ff.

11 Abl. des Kontrollrats in Deutschland Nr. 1, 29. Oktober 1945, 6 ff.
12 „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“ vom 24. März 1933, RGBl. 1933 I, 

41.
13 Abl. des Kontrollrats in Deutschland Nr. 3, 31. Januar 1946, 55 ff.
14 Schroeder, in: Löhnig (Hrsg.), Zwischenzeit, S. 201 (209); zu Einzelheiten Etzel, Die 

Aufhebung von nationalsozialistischen Gesetzen durch den Alliierten Kontrollrat (1945–
1948), S. 83 ff.

15 „Verordnung über das Sonderstrafrecht im Krieg und bei besonderem Einsatz“ („Kriegs-
sonderstrafrechtsverordnung“) vom 17. August 1938, RGBl. 1939 I, 1455.

16 „Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen“ („Rundfunkverordnung“) 
vom 1. September 1939, RGBl. 1939 I, 1683.

17 „Verordnung gegen Volksschädlinge“ („Volksschädlingsverordnung“) vom 5. Septem-
ber 1939, RGBl. 1939 I, 1679.
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